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2. Stellungnahme zu den Änderungen 

2.1. Ad Redaktionelles 

Die Notwendigkeit zur Bereinigung der redaktionellen Unstimmigkeiten zwischen Entwurf des Feuer-
wehrreglements sowie der synoptischen Darstellung, welches beide Grundlagen der Beschlussfassung 
vom 2. April 2025 waren, und Gegenstand der stadträtlichen Beratungen und damit wichtige Materia-
lien im Gesetzgebungsprozess sind, dürfte unbestritten sein. Diese Änderungen wurden zu Händen des 
Gemeinderates im Änderungsmodus in den Beilagen 1 und 2 transparent ausgewiesen.  

2.2. Ad Materielles 

Bezüglich der Rückmeldung der Sekretärin des Stadtrates und der GPK ist Folgendes festzuhalten: Es 
ist hervorzuheben, dass die Stadt Langenthal wie bis anhin an der grundsätzlichen Feuerwehrdienst-
pflicht festhalten will, und sich für den möglichen Rahmen hier weitestgehend an den Empfehlungen 
der GVB anlehnen will und ihre Änderungen im betreffenden nArt. 2 sich einzig darauf beschränken 
soll(t)en, die Dienstdauerpflicht eindeutig(er) zu formulieren. Die Feuerwehrdienstpflicht erstreckt sich 
dabei entsprechend dem kantonal vorgegebenen Rahmen aus dem Feuerschutz- und Feuerwehrgeset-
zes vom 20. Januar 1994 (FFG; BSG 871.11) und den Empfehlungen gemäss Musterreglement der GVB 
auf den Anfang des Jahres, in dem eine Person das 20. Altersjahr vollendet bis zum Ende des Jahres, in 
dem sie das 52. Altersjahr vollendet. Die Feuerwehrdienstpflicht soll weiter, wie bis anhin, entweder 
durch das Leisten von aktivem Feuerwehrdienst oder durch die Bezahlung einer Ersatzabgabe erfüllt 
werden können, wobei kein Anspruch auf die Leistung von aktivem Feuerwehrdienst besteht.  

Beibehalten soll ebenso, dass die Dauer der Feuerwehrdienstpflicht und jene der zu leistenden Ersatz-
abgabe (zeitlich) deckungsgleich sind. 

Weiterhin sollte mit der Revision neu explizit verankert werden (dies ergibt sich aus den Erläuterungen 
im Bericht und Antrag des Amtes für öffentliche Sicherheit vom 5. März 2025, Ziff. 3.2), das Personen 
nach der Erfüllung bzw. Ablauf der Dienstpflicht bis zur Vollendung des 60. Altersjahres freiwillig im ak-
tiven Feuerwehrdienst einsetzen können. Diese Möglichkeit besteht gemäss kantonalem Recht (Art. 26 
FFG).1 

Im Kontext der Rückmeldung der Sekretärin des Stadtrates und der GPK vom 9. April 2025 erscheint da-
bei aber die gewählte Formulierung von nArt. 3 Abs. 4 tatsächlich unglücklich bzw. nur Mithilfe des Bei-
zugs des zugehörigen Bericht und Antrages eineindeutig. Ebenso ist in diesem Kontext unglücklich, 
dass sich nach dem revidierten Wortlaut der nArt. 2 rein auf die Dienstpflichtdauer beschränkt, und der 
Grundsatz der (obligatorischen) Feuerwehrdienstpflicht nur noch implizit herausgelesen werden kann, 
und nArt. 3 die bereits vorbestehende Durchmischung der Themen "Feuerwehrdienstpflicht" und "Feu-
erwehrdienst" sowie damit verbunden die Frage der Einteilung, weiterführt.  

Aufgrund dessen wird beantragt, nebst den ohnehin vorzunehmenden Korrekturen in redaktioneller 
Hinsicht (vgl. oben Ziff. 2.1), die diesbezüglichen Artikel nArt. 2 bis nArt. 4 inhaltlich und materiell zu 
präzisieren. Diese gegenüber der vom Gemeinderat verabschiedeten Fassung gemachten Änderungen 
sind der Beilage 1 zusätzlich mit gelber Farbe hervorgehoben und in Beilage 2 in der Spalte Bemerkun-
gen separat erläutert; es wird auf die diesbezüglichen Unterlagen verwiesen.  

 

 
1 Vgl. dazu unter anderem auch den Vortrag des Gemeinderates der Stadt Bern vom 29. Juni 2022 zum 
totalrevidierten Feuerwehrreglement; abrufbar unter folgendem Link: Totalrevision des Feuerwehrregle-
ments — Mediencenter; wobei der Stadtrat Bern schliesslich mit Beschluss vom 30. März 2023 auf den 
Beschluss nicht eintrat.  

https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/totalrevision-des-feuerwehrreglements
https://www.bern.ch/mediencenter/medienmitteilungen/aktuell_ptk/totalrevision-des-feuerwehrreglements



